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Einbringung des 

Haushaltsentwurfs 2024

… in Verantwortung für die nächsten Generationen!
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„Brandbrief“ des Städte- und Gemeindebundes NRW (I)
im Namen aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in NRW vom 20.09.2023
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▪ krisengetriebenes Zusammenwirken von stagnierenden Steuereinnahmen und 

Zuweisungskürzungen

▪ stark steigenden Kosten für Sachaufwendungen und Personal

▪ stark inflationäre Preisentwicklung

▪ unzureichend finanzierter Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Primarbereich

▪ Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen jenseits der Grenzen der 

Leistungsfähigkeit sowohl des hauptamtlichen als auch des ehrenamtlichen Engagements 

ohne erkennbare Aussicht auf Neuordnung des Zuwanderungsgeschehens

▪ kontinuierlich steigende Umlagebelastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 

infolge der Kostenstrukturen der Landschaftsverbände und der Kreise ohne wirkungsvolle 

Rechtsschutzmöglichkeit

▪ steigende Zinslasten für sämtliche kommunalen Kredite

• Der Brief an den Herrn Ministerpräsidenten des Landes NRW Hendrik Wüst (Drs. 

M90/2023), unterschrieben von 355 Bürgermeistern, machte u.a. auf folgende gleichzeitige 

Überlastungen der Kommunen aufmerksam:
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„Brandbrief“ des Städte- und Gemeindebundes NRW (II)
im Namen aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in NRW vom 20.09.2023
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▪ Wiederherstellung einer aufgabenangemessenen Finanzausstattung durch deutliche 

Erhöhung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz

▪ kurzfristige Ausschöpfung aller fiskalischen und haushaltsrechtlichen Ressourcen, um

den Kommunen wieder Handlungsspielräume zu verschaffen, welche die Bezeichnung

„kommunale Selbstverwaltung“ auch verdienen

▪ finanzielle und planerische Unterstützung von Maßnahmen der Klimafolgenanpassung

▪ Schaffung verbindlicher Regelungen für den Ausbau der Ganztagsbetreuung in den 

Grundschulen und Sicherstellung des Betriebs

▪ Verzicht auf gesetzliche Regelungen zulasten der Städte und Gemeinden ohne eigene 

Finanzierungsverpflichtungen des Bundes beziehungsweise des Landes

und formulierte folgende Forderungen: 

Bereits im Mai 2022 nach der Landtagswahl hat eine Initiative der Bürgermeister im Kreis 

Düren schriftlich diese Forderungen an Herrn Ministerpräsident Wüst adressiert. 
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„Sofort-Maßnahme“ der Landesregierung NRW: (I)

Der Entwurf des 3. Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW (3. 

NKFWG NRW) vom 07.11.2023
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• Das Gesetz sieht wesentliche Änderungen unter anderem beim Haushaltsausgleich und 

der Pflicht zur Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten vor:

• Verlustvortrag als neues Instrument: Kommunen müssten Fehlbeträge künftig am 

Jahresende nicht mehr komplett ausgleichen, sondern könnten diese auf drei Jahre 

vortragen.

• Erhöhung des globalen Minderaufwands von 1 auf 2 Prozent der ordentlichen 

Aufwendungen, um einen Jahresfehlbetrag zu reduzieren. Der globale Minderaufwand 

quantifiziert die planerische Annahme, dass stets Aufwendungen über Bedarf angesetzt 

werden.

• HSK-Pflicht nur noch bei aufgebrauchtem Eigenkapital (bilanzielle Überschuldung) oder 

• Aufzehrung von mindestens 25 % der allgemeinen Rücklage in einem Jahr 

• HSK-Pflicht bei Verbrauch der allgemeinen Rücklage von mehr als 5 % jährlich innerhalb 

von zwei Jahren entfällt.

• Genehmigungspflichtige Rücklagenentnahme wie bisher ist weiterhin möglich, jedoch 

ohne strenge 5 % - Regel.

.

Eckpunkte des Gesetzentwurfs:
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„Sofort-Maßnahme“ der Landesregierung NRW: (II)

Der Entwurf des 3. Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW (3. 

NKFWG NRW) vom 07.11.2023
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• Der Gesetzentwurf befindet sich zur Zeit im Gesetzgebungsverfahren und soll als Gesetz im Februar 2024 

den Landtag passieren

• Rückwirkendes Inkrafttreten zum 31.12.2023

• Die Haushalte ab 2024 sind nach neuem Recht aufzustellen und zu beschließen und bereits der 

Jahresabschluss 2023 ist nach neuem Recht aufzustellen

• Aufstellung und Beratung des Haushaltes 2024 nach neuem Recht lt. MHKBD ausdrücklich schon im 

Gesetzgebungsverfahren möglich

• Die skizzierten Änderungen des Haushaltsrechtes machen es den Kommunen möglich, 

genehmigungsfähige Haushalte ohne verpflichtendes HSK zu erstellen und zu verabschieden. 

• Die HSK-Pflicht wird gesetzlich an den Beginn der Überschuldung (negatives Eigenkapital) gelegt. 

• Die NRW-Landesregierung „hilft“ den Kommunen somit beim „fiktiven“ Haushaltsausgleich. 

Eine zusätzliche finanzielle Unterstützung plant sie aber nicht.

• Damit sind die wesentlichen und substantiellen Forderungen des „Brandbriefes“ nicht erfüllt: 

Es gibt kein (zusätzliches) Geld!

Erste Einschätzung:
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Haushaltsausgleich 2024

Erträge

Defizit: 1.760.430 €

Aufwände

32.286.435 €
34.046.865 €

Deckung: 1.760.430 € Reduzierung allg. Rücklage 

Ursachen:
• Steigende Kreisumlagen (rd. 1 Mio. €)

• Steigende Personalkosten (rd. 1 Mio. €)

• Sinkende Schlüsselzuweisungen (rd. 0,9 Mio. €)

• Sinkende Umsatzsteueranteile (rd. 0,3 Mio. €

Summe der Verschlechterungen: rd. 3,2 Mio. €

Wichtig:

• Formale Haushaltssicherung wird vermieden, da 

die Voraussetzungen für die o. a. 

Rücklagenentnahme nach neuem Recht (s. vor) 

erfüllt sind. 
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Ursachen für die Haushaltsentwicklung 2024 (I)

• Steigende Kreisumlagen (rd. 1 Mio. €)

In Summe steigen die Kreisumlagen 

von 2023 auf 2024                 von 10,731 Mio. € auf 11,743 Mio. € um 1,012 Mio. € (9,43 %)

von 2016 bis 2024 von 7,432 Mio. € auf 11,743 Mio. € um 4,311 Mio. € (58,0 %)

Erstmals ist die Kreisumlage Jugendamt mit 6,207 Mio. € höher als die allg. Kreisumlage mit 5,536 Mio. €

• Steigende Personalkosten (rd. 1 Mio. €)

In Summe steigen die Personalkosten 

von 2023 auf 2024                 von 7,835 Mio. € auf 8,885 Mio. € um 1,05 Mio. € (13,4 %)

Die Steigerung wird nahezu vollständig generiert vom Tarifergebnis 2023/2024 mit

Einmalzahlungen (einkommensteuerfrei) von insgesamt 3.000 € in 9 Teilbeträgen bis 02/2024

und der

Entgelterhöhung von 200 € plus 5,5 %, mindestens 340 € ab 03/2024
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Ursachen für die Haushaltsentwicklung 2024 (II)

• Sinkende Schlüsselzuweisungen (rd. 0,9 Mio. €)

In Summe sinken die Schlüsselzuweisungen

von 2023 auf 2024                 von 2,788 Mio. € auf 1,868 Mio. € um 0,92 Mio. € (33 %)

Ursache für den Rückgang ist der systembedingte Wegfall einer einmaligen Reduktion der Steuerkraft der 

Gemeinde aus einer großen Steuererstattung im Jahr 2021, die im Jahr 2023 einmalig wirksam wurde.

• Sinkende Umsatzsteueranteile (rd. 0,3 Mio. €)

In Summe sinken die Umsatzsteueranteile 

von 2023 auf 2024                 von 0,704 Mio. € auf 0,418 Mio. € um 0,286 Mio. € (40,6 %)

Ursache für den Rückgang ist eine massive Absenkung der Schlüsselzahlen, welche alle 3 Jahre auf 

dem Verordnungswege festgelegt werden und die sich nach der Zahl der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten am Arbeitsort Merzenich richten.

Verwaltungsseitig ist die Bundesagentur für Arbeit als statistikführende Dienststelle angeschrieben 

worden mit der Bitte, die Plausibilität des massiven Rückgangs zu prüfen bzw. darzulegen.

file://///localhost/commons.wikimedia.org/wiki/File:DEU_Merzenich_COA.svg


Merzenich

Wie gesund ist unser Haushalt 2024?

1. Stufe 1: Überschuss (mehr als nur Werteverzehr – rd. 1,5 Mio € AfA – Rücklagen auffüllen)

2. Stufe 2: Überschuss (null bis Werteverzehr – Reinvestitionen teilweise aus Liquidität)

3. Stufe 3: Schwarze Null „0“ (Abschreibungen erwirtschaftet, Reinvestitionen kreditfinanziert)

4. Stufe 4: Ausgleich durch Entnahme Ausgleichsrücklage

5. Stufe 5: Defizit ohne HSK, Entnahme allg. Rücklage, Eigenkapital vorhanden (Genehmigungspflicht)

6. Stufe 6: Defizit mit HSK, Entnahme allg. Rücklage, Eigenkapital aufgebraucht (genehmigungsfähiges HSK)

7. Stufe 7: Defizit mit HSK, Entnahme allg. Rücklage, Eigenkapital aufgebraucht (nicht genehmigungsf. HSK)

8. Stufe 8: Defizit mit HSK, Entnahme allg. Rücklage, Eigenkapital aufgebraucht (Anordnung Aufsicht)

9. Stufe 9: Defizit mit HSK, Entnahme allg. Rücklage, Eigenkapital aufgebraucht (Sparkommissar MHKBD NW)

1 95 

Stufen der verschiedenen Haushaltslagen:

3 4

Plan
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Leitbeschluss des Gemeinderates vom 16.12.2021 zur 

Haushaltsentwicklung (I)

| Seite 9

„1. Zur Sicherung der Handlungsfähigkeit und Generationengerechtigkeit der Gemeinde

Merzenich werden die Steuersätze entsprechend dem Vorschlag (siehe weiter unten)

angehoben.

2. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass dies angesichts der finanziellen

Auswirkungen durch die Corona-Pandemie und die steigenden Energiekosten für die

Bürgerinnen und Bürger eine zusätzliche finanzielle Belastung ist.

Deshalb sollen die durch die Steuererhöhung gewonnenen Spielräume soweit wie möglich

auch an die Bürgerinnen und Bürger als Investition in eine zukunftsfähige Infrastruktur und

attraktive Daseinsvorsorge zurückgegeben werden.

3. Konkret sollen die Effekte der Steuererhöhung die Corona-Bilanzierungshilfe

kompensieren und die darüber hinaus erwirtschafteten Beträge in 2023 und in den 
folgenden Jahren in die Haushaltsposition Produkt 1254101 unter „Zuführung 
Instandhaltungs-Rückstellungen Straßen“ eingebucht werden.“
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Leitbeschluss des Gemeinderates vom 16.12.2021 zur 

Haushaltsentwicklung (I)

| Seite 10

Die Anpassung der Hebesätze wurde seinerzeit wie folgt vorgeschlagen, bzw. 

beschlossen:

Hebesatz 2021 Hebesätze 2022 - 2025

Gde. Merzenich 2022 2023 2024 2025

Grundsteuer  A 297 317 337 357 377

Grundsteuer B 589 629 669 704 749

Gewerbesteuer 449 457 465 473 481

Auf Grund der aktuellen Haushaltssituation wurde die Anpassung der Hebesätze 

für das Jahr 2025 bereits nach 2024 vorgezogen.
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Leitbeschluss des Gemeinderates vom 16.12.2021 zur 

Haushaltsentwicklung (I)

| Seite 11

Zuführung Instandhaltungs-Rückstellungen Straßen:

Bereits im Haushalt 2023 wurde ein Haushaltsansatz für die Zuführung in die Rückstellung 

in Höhe von 90.000 € gebildet.

Im Haushaltsjahr 2024 wird eine Zuführung in Höhe von 200.000 € eingeplant und in den 

weiteren Jahren der mittelfristigen Finanzplanung jeweils 400.000 €.
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Aspekte des Leitbeschlusses vom 16.12.2021;

Hebesätze im Vergleich (Grundsteuer A)

| Seite 12

H12 Hebesatz 

der Grundsteuer 

A

30. Juni (Ende 2. 

Quartal)

05358036 Linnich, Stadt 2023 340

05358008 Düren, Stadt 2023 370

05358040 Merzenich 2024 377

05358024 Jülich, Stadt 2023 430

05358048 Niederzier 2023 430

05358004 Aldenhoven 2023 440

05358052 Nörvenich 2023 460

05358028 Kreuzau 2023 514

05358056 Titz 2023 515

05358032 Langerwehe 2023 525

05358060 Vettweiß 2023 552

05358044 Nideggen, Stadt 2023 600

05358020 Inden 2023 700

05358016 Hürtgenwald 2023 870

05358012 Heimbach, Stadt 2023 900

Gemeinden
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Aspekte des Leitbeschlusses vom 16.12.2021;

Hebesätze im Vergleich (Grundsteuer B)
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H22 Hebesatz 

der Grundsteuer 

B

30. Juni (Ende 2. 

Quartal)

05358048 Niederzier 2023 580

05358008 Düren, Stadt 2023 590

05358036 Linnich, Stadt 2023 600

05358028 Kreuzau 2023 614

05358060 Vettweiß 2023 741

05358040 Merzenich 2024 749

05358024 Jülich, Stadt 2023 780

05358056 Titz 2023 800

05358004 Aldenhoven 2023 820

05358032 Langerwehe 2023 880

05358012 Heimbach, Stadt 2023 900

05358052 Nörvenich 2023 910

05358044 Nideggen, Stadt 2023 920

05358020 Inden 2023 930

05358016 Hürtgenwald 2023 950

Gemeinden
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Aspekte des Leitbeschlusses vom 16.12.2021;

Hebesätze im Vergleich (Gewerbesteuer)
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H32 Hebesatz 

der 

Gewerbesteuer

30. Juni (Ende 2. 

Quartal)

05358008 Düren, Stadt 2023 450

05358004 Aldenhoven 2023 476

05358040 Merzenich 2024 481

05358044 Nideggen, Stadt 2023 490

05358056 Titz 2023 499

05358016 Hürtgenwald 2023 510

05358024 Jülich, Stadt 2023 513

05358048 Niederzier 2023 520

05358028 Kreuzau 2023 529

05358032 Langerwehe 2023 530

05358036 Linnich, Stadt 2023 540

05358012 Heimbach, Stadt 2023 550

05358052 Nörvenich 2023 550

05358060 Vettweiß 2023 552

05358020 Inden 2023 700

Gemeinden
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Wie gesund ist unser Haushalt 2025, 2026 und 2027?

1. Stufe 1: Überschuss (mehr als nur Werteverzehr – rd. 1,5 Mio € AfA – Rücklagen auffüllen)

2. Stufe 2: Überschuss (null bis Werteverzehr – Reinvestitionen teilweise aus Liquidität)

3. Stufe 3: Schwarze Null „0“ (Abschreibungen erwirtschaftet, Reinvestitionen kreditfinanziert)

4. Stufe 4: Ausgleich durch Entnahme Ausgleichsrücklage

5. Stufe 5: Defizit ohne HSK, Entnahme allg. Rücklage, Eigenkapital vorhanden (Genehmigungspflicht)

6. Stufe 6: Defizit mit HSK, Entnahme allg. Rücklage, Eigenkapital aufgebraucht (genehmigungsfähiges HSK)

7. Stufe 7: Defizit mit HSK, Entnahme allg. Rücklage, Eigenkapital aufgebraucht (nicht genehmigungsf. HSK)

8. Stufe 8: Defizit mit HSK, Entnahme allg. Rücklage, Eigenkapital aufgebraucht (Anordnung Aufsicht)

9. Stufe 9: Defizit mit HSK, Entnahme allg. Rücklage, Eigenkapital aufgebraucht (Sparkommissar MHKDB NW)

1 95 

Stufen der verschiedenen Haushaltslagen:

3 42
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Stichworte zum Investitionsplan 2024-2027

Sanierung

Tennisplatz

Mobilitätsthemen und 

Ausbau barrierefreie Haltestellen

Sanierung

Wirtschaftswege

Digitalisierung

Grundschulen

Photovoltaik-

anlagen

Nachhaltigkeits-

management

Maßnahmen für den 

Bevölkerungsschutz
Investitionen in den Brandschutz

Brandschutzbedarfsplan

FW Gerätehaus Golzheim

Baugebietsentwicklung

(Girbelsrath, Golzheim,

Auf der Heide)

Schulentwicklungs-

plan

Inklusions- und

Generationenbad

Beachvolleyball-

feld

Erschließung und Vermarktung Grundstücke 

C 8a / ehem. Sportplatz Distelrather Weg

Erweiterung P+R-Park-

platz an der S-Bahn

Modernisierung

BBH Girbelsrath

Erweiterung

Kita Windmühle

Neuentwicklung

Bürgewald

Ausbau

Straßenbeleuchtung

Modernisierung

Bürgerhaus

Entwicklung

Poolplatz

Bürgerhaus Golzheim

etc. ….

LEADER-

Projekte
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Wie geht es weiter?
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Meilensteine Aufstellung Haushalt  2024:

• 14.12.23: Einbringung Haushaltsentwurf 2024 durch Bürgermeister

• 15.12.23: Öffentliche Bekanntmachung des Haushaltsentwurfs 2024

• 16.12.23 - 06.03.24: Auslage- und Einwendungsfrist für Einwohner und Abgabepflichtige

• 21.02.24: Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss (1. Lesung)

• 27.02.24: Bürgerforum Haushalt 2024 (wieder mit externer Moderation)

• 07.03.24: Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss (2. Lesung)

• 14.03.24: Beschluss der Haushaltssatzung 2024 im Gemeinderat

• 18.03.24: Anzeige der Satzung bei der Kommunalaufsicht

• 01.01.24 - 18.04.24: Vorläufige Haushaltsführung

• 19.04.24: Bekanntmachung der Satzung (Ende vorläufigen Haushaltsführung) 
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Interaktiver Haushalt der Gemeinde Merzenich
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• Die Firma Axians IKVS GmbH stellt Haushaltsdaten in digitaler Form auf einer 

modernen Weboberfläche zur Verfügung

• Haushaltsdaten können in verschiedenen visuellen Darstellung angezeigt, betrachtet 

und analysiert werden

• Auch das reine Zahlenwerk kann mit verschiedensten Filtern angezeigt, betrachtet 

und analysiert werden

Aufruf der Webseite über die Homepage der Gemeinde Merzenich 

www.gemeinde-merzenich.de/politik/haushaltsdaten

oder per Direktlink https://primary.axians-

ikvs.de/sj/Produkthaushalt.xhtml?kid=185b195018qq195019qf185b185b18xv185b18

xn18xv185b18xn185b185b19pz194q18qk194q185b&jahr=2022&typ=19x819x219xk1

9xe
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Kontakt

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!

Merzenich

Gemeindeverwaltung Merzenich

Valdersweg 1
52399 Merzenich
Tel.: 02421/399-0
www.gemeinde-merzenich.de

Ansprechpartner
Bürgermeister Georg Gelhausen
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